
AVILSG: § 20 Ausschluss von Kostenerstattungen und Zuwendungen

§ 20  Ausschluss von Kostenerstattungen und Zuwendungen 
 
Für die Feuerwehreinsatzzentrale werden keine staatlichen Kostenerstattungen oder Zuwendungen nach 
Art. 7 ILSG gewährt.


